
Aktionstage der Landesregierung gegen Gewalt gegen Beschäftigte I

Mit dem dbb gegen Gewalt
Dienststellenbesuche der Landesregierung

Der dbb rheinland-pfalz und 
die Landesregierung sind sich 
einig: Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des öffentli-
chen Dienstes sorgen mit ih-
rem täglichen Einsatz dafür, 
dass Rheinland-Pfalz ein si-
cheres, lebenswertes und gut 
funktionierendes Land ist. 
Gleichzeitig sehen sich die Be-
schäftigten in den letzten Jah-
ren verstärkt verbalen und 
körperlichen Attacken ausge-
setzt, wie es aus der Staats-
kanzlei heißt. Gegen diese 
Entwicklung wollen die Lan-
desregierung und der dbb 
rheinland-pfalz einschließlich 
seiner Einzelgewerkschaften 
ein weiteres Zeichen setzen. 
Nachdem bereits 2015 – auch 
auf Initiative des dbb Landes-
bundes – eine „Gemeinsame 
Grundsatzerklärung der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz 
und des dbb rheinland-pfalz 
zur zunehmenden Gewalt ge-
genüber Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes“ abgege-
ben wurde, schloss der dbb 
rheinland-pfalz am 19. März 
2019 in der Mainzer Staats-
kanzlei eine fortschreibende 
Vereinbarung gegen Gewalt 
gegen Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes.

 < Neue Anti-Gewalt- 
Vereinbarung mit der 
Landesregierung

Darin geht es um eine deutlich 
verstärkte gemeinsame Positi-
onierung gegen Gewalt gegen 
Beschäftigte. Hier gilt „Null To-

leranz!“. Außerdem geht es  
um verbesserten Betroffenen-
schutz und die Schaffung des 
erforderlichen finanziellen, or-
ganisatorischen und fachlichen 
Rahmens, damit erforderliche 
Maßnahmen umgesetzt wer-
den können. Die Vereinba-
rungspartner haben dafür 
auch acht Ziele festgelegt.

Der dbb rheinland-pfalz ist 
 erneut Initiator der Verein-
barung. Die Landesleitung 
hatte die Fortschreibung der 
2015er-Erklärung in der ge-
meinsamen Sitzung mit dem 
Ministerrat Rheinland-Pfalz 
am 13. November 2018 in 
Mainz vorgeschlagen ange-
sichts stetig weiter steigender 
Fallzahlen von Gewalt gegen 
öffentlich Bedienstete, Ange-
hörige der Rettungsdienste 
und der Feuerwehren. 

Wer nach einem Stimmungs-
bild des öffentlichen Dienstes 
zum Thema Gewalt sucht, 
dem sei die Internetseite 
www.angegriffen.info der 
dbb jugend nrw empfohlen, 
insbesondere die dortige Zeit-
leiste, auf der exemplarisch 
Angriffe auf Personal ver-
zeichnet werden.

Im Wortlaut drucken wir in 
diesem Heft ab,

 z die neue Vereinbarung  
(Seite 3) und

 z die gemeinsame Pressemit-
teilung anlässlich des Starts 
der Aktionstage der Landes-
regierung (Seite 2).

 < Aktionstage der 
 Landesregierung

Unter dem Motto „Respekt. 
Bitte!“ veranstaltete die 
Landesregierung vom 19. bis 
25. März 2019 landesweite 
Aktionstage, um das Thema 
Gewalt gegen Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst ver-
stärkt zu thematisieren.

Ministerpräsidentin Malu Drey-
er, der stellvertretende Minis-
terpräsident Dr. Volker Wissing 
und Umweltministerin Ulrike 
Höfken stellten im Rahmen ei-
ner Pressekonferenz der Koaliti-
onsspitzen am 19. März 2019 
im Polizeipräsidium Mainz den 
Terminplan und die Inhalte der 
Aktionstage vor, währenddes-
sen Ministerinnen, Minister so-
wie Staatssekretäre und Staats-
sekretärinnen Einrichtungen 
und Dienststellen des Landes 
besuchten, um mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu 

sprechen und sich zu informie-
ren. Allein 21 Termine wurden 
in der Pressekonferenz avisiert 
und haben stattgefunden. Dar-
unter ein Austausch von Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer und 
Innenminister Roger Lewentz 
mit Polizeibeamtinnen und 
-beamten im Mainzer Polizei-
präsidium nach der Presse-
konferenz, ein Besuch der 
Finanzministerin Doris Ahnen  
bei einer Fortbildungsveran-
staltung für Vollziehungsbeam-
te der Steuerverwaltung in 
Koblenz am selben Tag und ein 
Besuch des Innenministers 
beim Polizeipräsidium Einsatz, 
Logistik und Technik in Mainz 
am 22. März 2019. Das Minis-
terium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie 
führte am 25. März 2019 in der 
Reihe „Dialog Sozial“ eine Ver-
anstaltung unter dem Titel 
„Keine Gewalt gegen Beschäf-
tigte“ mit Ministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler durch. 
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Aktionstage der Landesregierung gegen Gewalt gegen Beschäftigte II

Wir tolerieren keine Gewalt gegen Beschäftigte  
im öffentlichen Dienst 
Ministerrat verabschiedet Erklärung mit dem dbb rheinland-pfalz

„Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des öffentlichen Dienstes 
sind Menschen im Dienst der 
Menschen. Sie bilden, passen 
auf, geben Sicherheit. Sie ver-
walten, halten die Dinge in Ord-
nung und kümmern sich ver-
antwortungsvoll rund um die 
Uhr, damit unser Zusammenle-
ben funktioniert. Dafür verdie-
nen sie Achtung und Respekt“, 
sagte Gerhard Bold, stellvertre-
tender Landesvorsitzender des 
dbb rheinland-pfalz, bei der Er-
klärungsunterzeichnung am  
19. März 2019 in der Staats-
kanzlei. „Wer die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst und ihr 
Amt durch Sprachverrohung, 
persönliche Erniedrigungen, Be-
leidigungen oder sogar tätliche 
Angriffe herabwürdigt, greift 
uns alle an. Diese Gewalt muss 
wirkungsvoll bekämpft und ge-
ahndet werden. Mit der Erklä-
rung  schreiben wir die gemein-
same Resolution von 2015 fort, 
die der dbb rheinland-pfalz 
auch schon initiiert hatte. Seit-
her setzen wir uns gemeinsam 
ein für stärkeres Gegensteuern 
und bessere Betroffenenbe-
treuung auf allen Ebenen des 
öffentlichen Dienstes. Zusam-
men bleiben wir entschlossen 

auf dem Weg zu weiter verbes-
serten Lösungen. Den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern an 
den Dienststellenbesuchen 
wünschen wir einen fruchtba-
ren, offenen Austausch und 
gute Ergebnisse hinsichtlich 
Prävention, Deeskalation, 
Schutz und Hilfe“, so Gerhard 
Bold weiter.

„Die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen des öffentlichen 
Dienstes tragen mit ihrer Arbeit 
entscheidend zum Gelingen 
unseres Gemeinwesens bei. 
Wir müssen aber feststellen, 
dass die Meldungen über ver-
bale oder körperliche Angriffe 
in den vergangenen Jahren in 
einem besorgniserregenden 
Ausmaß zugenommen haben. 
Ein Angriff auf die Menschen 
im öffentlichen Dienst ist eine 
Angriff auf uns alle. Wir werden 
diese Angriffe nicht tolerieren. 
Mit unseren Aktionstagen wol-
len wir das Thema weiter in die 
Öffentlichkeit tragen und unse-
ren Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen Respekt für ihre Arbeit 
zollen. Das gesamte Kabinett 
und zahlreiche Staatssekretäre 
und Staatssekretärinnen wer-
den in den kommenden Tagen 

Dienststellen besuchen, um 
mit Betroffenen zu sprechen 
und sich direkt zu informieren“, 
erklärte Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer zum Auftakt der 
Aktionstage der Landesregie-
rung „Respekt. Bitte!“ gegen 
die zunehmende Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst. Die Ministerpräsidentin 
führte aus, dass die Landesre-
gierung dieses Thema schon 
lange begleite. Bereits 2015 
wurde eine Vereinbarung mit 
dem dbb getroffen und Maß-
nahmen zum Schutz der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
umgesetzt. So wurden Sicher-
heitskonzepte entwickelt, bau-
liche Veränderungen in Dienst-
stellen vorgenommen und 
Schulungen und Deeskalations-
trainings durchgeführt. Auch 
die Einführung der sogenann-
ten Bodycams bei der Polizei 
war Teil dieses Maßnahmenpa-
kets. „Der Ministerrat hat heu-
te neue Erklärungen mit dem 
dbb und dem DGB verabschie-
det. Die Landesregierung will 
bestehende präventive Maß-
nahmen fortsetzen, sie passge-
nau ausbauen und noch mehr 
für unsere Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen tun, denen Ge-

walt widerfahren ist. Sie sollen 
direkte Ansprechpartner und 
Ansprechpartnerinnen vor Ort 
bekommen, die den Betroffe-
nen zur Seite stehen können, 
zum Beispiel bei Fragen der 
medizinischen oder psychologi-
schen Betreuung, Hilfestellung 
bei der Anzeige der Gewalttat 
oder grundsätzlich bei der Fra-
ge, wie es nach dem Angriff 
weitergeht“, so die Minister-
präsidentin. 

Wirtschaftsminister Volker 
Wissing erklärte dazu: „Ich 
werbe für mehr gegenseitigen 
Respekt. Wir sollten auf jeder 
Seite Achtung haben vor dem 
einzelnen Menschen. Unsere 
Mitarbeiter sehen sich zuneh-
mend mit harschen Reaktio-
nen und einer unangemesse-
nen Wortwahl konfrontiert. 
Das haben sie nicht verdient. 
Es sind Menschen, die mit ihrer 
Arbeit der Gesellschaft dienen. 
Ich werbe deshalb für mehr 
Verständnis, für ein gutes Mit-
einander und für eine positive 
innere Haltung. Keiner sollte 
dem anderen schlechte Ab-
sichten unterstellen. Wir soll-
ten uns gegenseitig mit Wohl-
wollen begegnen.“

Umweltministerin Ulrike 
Höfken wies darauf hin, dass 
es neben der nicht tolerierba-
ren Gewalt auch um Präven-
tion und höhere Akzeptanz ge-
hen müsse: „Wir stellen fest, 
dass neben zunehmender Res-
pektlosigkeit auch die Akzep-
tanz staatlichen Handelns 
sinkt. Dies mündet vielfach in 
Konfliktsituationen. Wir müs-
sen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter deshalb auch 
schulen, wie sie Maßnahmen 
und Handlungen besser erklä-
ren können, um die Akzeptanz 
ihrer wichtigen Arbeit zu er-
höhen.“ Innenminister Roger 

<< Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der stellvertretende dbb Landesvorsitzende Gerhard Bold bei der 
 Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung in der Staatskanzlei.
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Aktionstage der Landesregierung gegen Gewalt gegen Beschäftigte III

Gemeinsame Erklärung ...
... der Landesregierung von Rheinland-Pfalz mit dem dbb beamtenbund und tarifunion, 
landesbund rheinland-pfalz
Wir alle haben das Glück, in 
einem sicheren Land leben zu 
können. Und dennoch ist eine 
zunehmende Verrohung der 
Gesellschaft feststellbar, die 
sich in den letzten Jahren auch 
durch eine zunehmende Zahl 
von verbalen und körperlichen 
Angriffen gegen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes des Landes 
Rheinland-Pfalz zeigt. Grund 
dafür ist eine wachsende Ab-
lehnung gegenüber den An-
gehörigen des öffentlichen 
Dienstes und im privatisierten 
Dienstleistungssektor, obwohl 
diese dafür Sorge tragen, dass 
unser Alltag funktioniert. 
Tag für Tag. Im Großen wie im 
Kleinen. Ohne diese Menschen 
würde unser Leben auf einmal 
ganz anders aussehen: Unsi-
cher, unbequem, unorganisiert 
und belastend!

Gegen die besorgniserregende 
Entwicklung der Gewalt ge- 
gen Mitarbeiterinnen und 
Mit arbeiter des öffentlichen 
Dienstes setzen das Land als 
Dienstherr und der dbb rhein-
land-pfalz einschließlich sei- 
ner Einzelgewerkschaften ein 
deutliches Zeichen. Ein Zeichen 
für die Betroffenen und den 
gegenseitigen Respekt in unse-
rer Gesellschaft. Jegliche Form 
der Gewalt gegen Angehörige 
des öffentlichen Dienstes ist zu 
verurteilen und bedarf einer 

entsprechenden Repression. 
Der öffentliche Dienst steht für 
die Erfüllung essenzieller Auf-
gaben für alle Bürgerinnen und 
Bürger und bildet somit das 
Herzstück des Gemeinwesens. 
Um diesen Dienst zu stärken, 
bedarf es somit zwingend 
einer Änderung des Bewusst-
seins innerhalb der Bevölke-
rung, hin zu einem respekt-
vollen und freundlichen 
Umgang auf  Augenhöhe.

Alle Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes sind Bürgerinnen 
und Bürger, die sich in unserem 
Land in den Dienst für andere 
stellen. Die Zunahme der Ge-
walttätigkeiten und Respekt-
losigkeit ist nicht hinnehmbar: 
Ein Angriff auf öffentlich Be-
dienstete ist gleichzeitig ein 
Angriff auf unsere demokra-
tischen Werte, die das Wesen 
des Bundes und der Bundes-
länder ausmachen. Einer sin-
kenden Hemmschwelle zur 
Gewaltbereitschaft müssen 
die Verantwortungsträger der 
Bediensteten entschlossen ge-
genüberstehen, um ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu unterstützen und zu schüt-
zen. 

Menschen, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, anderen 
zu helfen, dürfen nicht zur 
Zielscheibe von Gewalt und 
Beleidigungen werden.

Angesichts der geschilderten 
Entwicklung erklären die Lan-
desregierung und die gewerk-
schaftliche Spitzenorganisati-
on gemeinsam Folgendes:
1.  Wir tolerieren keine Gewalt 

gegen die Mitarbeitenden 
des öffentlichen Dienstes.

2.  Für Maßnahmen gegen Ge-
walt werden die erforderli-
chen fachlichen, organisato-
rischen und finanziellen 
Mittel zur Verfügung ge-
stellt. 

3.  Opfer von Gewalt am Ar-
beitsplatz erhalten unseren 
Schutz und unsere Unter-
stützung. Strafrechtlich re-
levantes Täterverhalten 
muss grundsätzlich zur An-
zeige gebracht werden. Wir 
lassen die Kolleginnen und 
Kollegen nicht allein.

4.  Für Täterinnen und Täter 
muss Gewaltausübung un-
mittelbare Konsequenzen 
haben.

5.  Alle Beschäftigten, insbe-
sondere aber die Führungs-
kräfte, sind für die Umset-
zung der erforderlichen und 
verabredeten Maßnahmen 
verantwortlich.

Die Landesregierung und die 
gewerkschaftlichen Spitzenor-
ganisationen setzen sich inso-
weit dafür ein, dass

 zMitarbeitende regelmäßig 
für mögliche Gefährdungen 
sensibilisiert werden,

 z  auch alleinarbeitende Mitar-
beitende (das gilt auch für 
Außendienstmitarbeitende), 
im Notfall schnelle Hilfe er-
halten, 

 z  Mitarbeitende über die Ver-
fahrenswege, die zuständi-
gen Stellen und die zu be-
nennenden Ansprechperso- 
nen in Fällen erfahrener Ge-
walt informiert werden,

 z  die Arbeitsplätze den Sicher-
heitsstandards entsprechen 
und fortlaufend angepasst 
werden,

 z  Mitarbeitende auf Notfall-
situationen vorbereitet, 
 Abläufe, Informationswege, 
Verhaltensweisen und 
 Verantwortlichkeiten in 
 behördlichen Notruf- bezie-
hungsweise Notfallplänen 
festgelegt und eine medizini-
sche Betreuung und psycho-
logische Erstbetreuung si-
chergestellt werden,

 z  Mitarbeitende die in Not-
fallplänen festgelegten 
Handlungsabläufe in regel-
mäßigen Abständen üben 
und punktuell auch Polizei 
und Rettungskräfte mit 
einbezogen werden,

 z  alle einschlägigen Vorfälle 
den Führungskräften gemel-
det werden,

 z  Mitarbeitenden Deeskalati-
onsstrategien sowie Abwehr- 
und Fluchttechniken vermit-
telt werden. 
 

 Lewentz erklärte mit Blick auf 
die Situa tion bei den Einsatz-
kräften von Polizei, Rettungs-
diensten und Feuerwehr: „Wir 
können nicht in die Köpfe der 
Menschen hineinschauen, 
die unsere Einsatzkräfte von 
Polizei, Rettungsdiensten oder 
Feuer wehr beleidigen und 
 attackieren. Was uns um-

treibt, sind der fehlende Res-
pekt gegenüber diesen Kräf-
ten und schockierende Zahlen: 
Nachdem wir im Jahr 2017 
 einen leichten Rückgang der 
Gewaltstraftaten gegen 
 po lizeiliche Einsatzkräfte ver-
zeichnen konnten, haben wir 
im Jahr 2018 erneut einen 
Anstieg von 1 517 auf 1 664 

Fälle, überwiegend Wider-
stand, tätliche Angriffe und 
Körperverletzungen. Hinzu 
kommen rund 1 500 Belei-
digungsdelikte. 

Um unsere Wertschätzung 
 gegenüber den Einsätzkräften 
zu unterstreichen, werden 
wir am kommenden Freitag, 

22. März 2019, die gemein-
same Kampagne von Polizei, 
Feuerwehr und Rettungs-
diensten #IMMERDA vorstel-
len. Sie transportiert genau 
diese wichtige Botschaft, 
dass unsere Einsatz- und 
Rettungskräfte IMMER für 
uns, die Bürgerinnen und 
Bürger, da sind.“  

<
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chen Dienstes in den Ländern 
anbetrifft.

Grundsätzlich gut bewertet 
wurde der beachtliche Volu-
men-Linearabschluss samt der 
Mindestbeträge. Die Gesamt-
höhe von acht Prozent rüttelte 
am Fastnachtssonntag viele 
Medienvertreter und Angehö-
rige anderer Branchen tüchtig 
auf. Dass die gewerkschaftli-
chen Forderungen für die Aus-
zubildenden fast vollständig 
durchgesetzt werden konnten, 
erfreute das Gremium ebenso 
wie die dynamisierte Übernah-
me der Pflegetabelle aus dem 
TVöD im Pflegebereich und die 
Einführung einer dynamischen 
Zulage ab Entgeltgruppe KR 7 
für Pflegekräfte an Unikliniken. 
Die Erhöhung des Zuschlags 
für Samstagsarbeit und die 
Ausweitung des Zusatzurlaubs 
für ständige Wechselschichtar-
beit, jeweils ab 2020, wurden 
ebenfalls begrüßt.

Dass die Angleichungszulage 
für Lehrkräfte angepasst wird, 
wurde als kleiner Erfolg ver-
bucht angesichts des Umstan-

des, dass in Sachen Entgeltord-
nung für Lehrkräfte nach wie 
vor dicke Verhandlungsbretter 
gebohrt werden müssen. Ge-
gen die Erhöhung der Garan-
tiebeträge bei Höhergruppie-
rung und die Aufteilung der 
bisherigen Entgeltgruppe 9 er-
gaben sich keine Bedenken.

 < Tarifseminar 2019

Somit gibt es gleich aktuell 
mehr Stoff für das diesjährige 
Tarifseminar des dbb rhein-
land-pfalz, das am 26. und  
27. März 2019 in Königswinter-
Thomasberg stattfand, denn 
es stand auf vielfachen 
Wunsch unter der Themen-
überschrift „tarifrechtliche Ein-
gruppierung“. Hohe Nachfrage 
nach diesem Thema bedingte 
auch im laufenden Jahr, dass 
das Seminar sehr schnell aus- 
beziehungsweise überbucht 
war. Auch hier gilt: „Der Tarif 
und seine Tücken …“ Daran 
zeigt sich: Die Materie wird  
als schwierig wahrgenommen, 
denn sie ist komplex; Arbeitge-
beransätze zur eigenwilligen 
Modifikation elementarer Ein-

gruppierungsgrundlagen wie 
dem Arbeitsvorgang in aktuel-
ler Ausprägung der arbeits-
gerichtlichen Rechtsprechung 
sind da eher kontraproduktiv.

 < Gewerkschaftstag

Die dbb arbeitnehmervertre-
tung rheinland-pfalz tauschte 
sich aus über tarifrechtliche 
Punkte für den Gewerk-
schaftstag des dbb rheinland-
pfalz, der Mitte Mai stattfin-
det. dbb Landesvize Gerhard 
Bold wird dabei als derzeitiges 
Landesleitungsmitglied mit 
dem Verantwortungsbereich 
Arbeitnehmervertretung und 
Tarifrecht nicht mehr zur Wie-
derwahl antreten. Deshalb lei-
tete er nun voraussichtlich 
zum letzten Mal eine Sitzung 
der dbb arbeitnehmervertre-
tung rheinland-pfalz in dieser 
Funktion.

 < Keine Entgeltumwand-
lung für JobRad-Leasing

Am Rande der Sitzung kam an-
gesichts der Fahrradsaison 
nochmals das Thema „tarifli-

che Entgeltumwandlung zur 
Förderung des E-Bike-/Pedelec- 
oder Fahrraderwerbs/JobRad-
Leasings“ auf. Die Position des 
dbb dazu ist eindeutig: Im Er-
gebnis dient dieses Modell 
ausschließlich dem privaten 
Konsum. Das ist aus Gewerk-
schaftssicht aber kein im Wege 
der Entgeltumwandlung förde-
rungswürdiges Ziel. Deshalb 
hat der dbb bund eine Erweite-
rung der tariflichen Entgeltum-
wandlungsbestimmungen ab-
gelehnt. Mit einer Entgeltum- 
wandlung sind in eine Kosten-
Nutzen-Betrachtung einzustel-
lende Nachteile verbunden: 
Neben den Einbußen beim 
Nettoeinkommen wird durch 
die Entgeltumwandlung auch 
die Bemessungsbasis für die 
Krankenbezüge, das Arbeitslo-
sengeld und für die Ansprüche 
auf die gesetzliche Rente ge-
schmälert. Diese Nachteile 
sind nur akzeptabel, wenn eine 
Entgeltumwandlung mit dem 
Ziel des Aufbaus beziehungs-
weise der Verbesserung einer 
betrieblichen Altersversorgung 
erfolgt. Im „JobRad-Fall“ über-
wiegen die Nachteile. 

TV-L-Ergebnis 2019 im Rückblick

Nach 8 Prozent sah es erst nicht aus …
Finanzministerium bestätigt sofort Übernahme 
auf Besoldung und Versorgung in Rheinland-
Pfalz.

„Gut Ding will Weile haben“, 
dieses Sprichwort wird den 
Mitgliedern der dbb bundes-
tarifkommission sowie der 
Verhandlungskommission am 
Fastnachtswochenende in 
Potsdam nur schwer eingän-
gig gewesen sein angesichts 
der Atmosphäre, die laut Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern rund um die entschei-
dende Verhandlungsrunde 
zum Tarifvertrag für den 
 öffentlichen Landesdienst 
 geherrscht hat.

 < Schwierige  
Verhandlungen

Als die Hotelreservierungen 
auf vier Tage vom 28. Februar 
bis zum 3. März 2019 ausge-
dehnt wurden, war deutlich, 
dass es keinen schnellen Ab-
schluss und keine leichte Run-
de geben würde. Bis zum 
Abend des 2. März war nicht 
klar, ob Fortschritte erzielbar 
sind. Dann aber zahlten sich 
auch die vielfältigen Protest- 
und Warnstreikaktionen des 

dbb und die klare gewerk-
schaftliche Kante in den Ver-
handlungen aus.

 < Errungenes Ergebnis

Das Ergebnis ist unter dem 
Strich positiv und mehr als res-
pektabel ausgefallen: Anhe-
bung der Tabellenentgelte in 
drei gesamtvolumenbezoge-
nen Schritten um 3,2 Prozent 
ab 1. Januar 2019 (mindestens 
100 Euro), um 3,2 Prozent ab 
1. Januar 2020 (mindestens  
90 Euro) und um 1,4 Prozent ab 
1. Januar 2021 (mindestens  
50 Euro) bei einer Laufzeit von 
33 Monaten. Außerdem vor-
gesehen ist die nachwuchs-

freundliche Erhöhung der 
 Ausbildungs- und Praktikan-
tenentgelte in zwei Schritten 
von je 50 Euro (1. Januar 2019 
sowie 1. Januar 2020) sowie 
30 Tage Urlaub entsprechend 
den Gewerkschaftsforderun-
gen. Paketbestandteil sind da-
neben die Erhöhung der Pfle-
getabelle um zusätzlich 120 
Euro sowie die Erhöhung der 
Angleichungszulage für Lehr-
kräfte um 75 auf 105 Euro 
(auch rückwirkend ab 1. Januar 
2019) – vergleiche „durchblick“ 
3/2019, Seite 1. Angesichts der 
harten Fronten waren aus Ge-
werkschaftssicht schmerzliche 
Abstriche bei den strukturellen 
Forderungen, insbesondere der 
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stufengleichen Höhergruppie-
rung, unausweichlich. Die 
Beschlussgremien des dbb dis-
kutierten das Ergebnis einge-
hend und kontrovers, stimm-
ten dem Kompromiss letztlich 
aber zu.

 < Reaktion der 
 Landesregierung

Bereits am Sonntag, dem 
3. März 2019, äußerten sich die 
rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer und 
Finanzministerin Doris Ahnen 
(beide SPD) zum Tarifab-
schluss: „Die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst leisten 
eine wertvolle Arbeit für das 
Gemeinwohl und verdienen 
unsere Wertschätzung. Es ist 
wichtig, dass sie in angemesse-
ner Form an der allgemeinen 
Einkommensentwicklung teil-
haben. Nicht zuletzt geht es 
auch darum, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu gewin-
nen. Aufgabe der Tarifver-
handlungen war es, einen ge-
rechten Ausgleich zu finden 
zwischen den berechtigten Be-
dürfnissen der Beschäftigten 
einerseits, aber auch den Mög-
lichkeiten der öffentlichen 
Haushalte andererseits. Die 
Tarifeinigung sieht einen rela-
tiv hohen Abschluss mit ent-
sprechenden Belastungen im 
Haushalt vor, die aber vertret-
bar sind.“

Die Kosten wurden laut minis-
terieller Mitteilung nach einer 
ersten Berechnung für das Jahr 
2019 mit rund 60 Millionen 
Euro und für das Jahr 2020 mit 
rund 110 Millionen Euro bezif-
fert, die im Doppelhaushalt 
2019/2020 des Landes ausfi-
nanziert seien. 

 < Übertragung auf Besol-
dung und Versorgung

In der Presseverlautbarung 
stellten die Ministerpräsiden-
tin und die Finanzministerin 
unter Bezugnahme auf die am 
5. Juni 2018 bereits beschlos-
senen Leitlinien zur Anpassung 
von Besoldung und Versor-
gung 2019/2020 sofort klar, 

dass das lineare Tarifergebnis 
zeitgleich und systemgerecht 
auf den Beamtenbereich über-
tragen wird. Dies verursache 
Kosten in Höhe von rund 160 
Millionen Euro im Jahr 2019 
und von rund 330 Millionen 
Euro im Jahr 2020. Darüber 
 hinaus wurde auf die bereits 
festgelegte außerordentliche 
Besoldungsanpassung um je-
weils 2 Prozent zum 1. Juli 
2019 und zum 1. Juli 2020 ver-
wiesen. Mit dieser Anpassung 
solle im bundesweiten Ver-
gleich ein Platz im verdichte-
ten Mittelfeld erreicht werden. 
„Dies ist eine große und be-
wusste Kraftanstrengung für 
den Landeshaushalt, um auch 
bei der Besoldung der Beam-
tinnen und Beamten konkur-
renzfähige Bedingungen zu 
bieten und die Zukunftsfähig-
keit des öffentlichen Dienstes 
zu sichern“, erklärte Finanzmi-
nisterin Doris Ahnen.

Sie hatte dem dbb rheinland-
pfalz ein schnelles Umsetzen 
des linearen Tarifabschlusses 
in ein besoldungsrechtliches 
Anpassungsgesetz zugesichert.

 < TV-L-Streitpunkt  
„Arbeitsvorgang“

Die Zähigkeit des Miteinanders 
der Tarifvertragsparteien in 
den Potsdamer Verhandlungen 
wurde unter anderem ausge-
löst durch einen „Frontalan-

griff“ (dbb Bundeschef Ulrich 
Silberbach) der Arbeitgebersei-
te auf die Grundlagen der Ent-
geltordnung. Gefordert hatten 
die Arbeitgeber über zwei Ver-
handlungsrunden nämlich die 
Neubewertung des Arbeitsvor-
gangs (§ 12 TV-L).

Verbissen gestritten wurde so-
mit um die zentrale Grundlage 
der tarifrechtlichen Eingrup-
pierung in die Entgeltordnung. 
Die Eingruppierung richtet sich 
grundsätzlich nach der arbeits-
vertraglich auf Dauer auszu-
übenden Gesamttätigkeit. Um 
diese Tätigkeit den Tätigkeits-
merkmalen der Entgeltord-
nung zuzuordnen und damit 
eine Entgeltgruppenzuweisung 
zu erreichen, sind Tätigkeiten 
oder – soweit isolierbar – ihre 
einzelnen Tätigkeitsbestand-
teile zu bewerten. Grundle-
gend muss dabei zeitlich 
 mindestens die Hälfte der aus-
geübten Gesamttätigkeit den 
in den Tätigkeitsmerkmalen 
einer Entgeltgruppe beschrie-
benen Anforderungen entspre-
chen, um die Gruppe zuordnen 
zu können. Bewertet werden 
die Arbeitsvorgänge, aus de-
nen sich die gesamte auszu-
übende Tätigkeit zusammen-
setzt. Ein Arbeitsvorgang ist 
der bei natürlicher und ver-
nünftiger Betrachtungsweise 
vom Arbeitsergebnis her ent-
wickelte, kleinste abgrenzbare 
Teil der gesamten vertraglich 

geschuldeten Tätigkeit. Ein 
 Arbeitsvorgang ist entweder 
schwierig oder nicht, er erfor-
dert entweder eine selbststän-
dige Leistung im tarifrechtli-
chen Sinne oder nicht. Die 
Einzelbewertungen ergeben 
zusammengenommen dann 
die Einordnung der Gesamt-
tätigkeit, wenn nicht im Einzel-
fall eine Unterteilung gar nicht 
möglich ist. Ist eine Tätigkeit 
nicht aufteilbar in einzelne, 
 hierarchisch zu betrachtende 
Arbeitsvorgänge, steigt somit 
die Tendenz zur Annahme ei-
ner insgesamt schwierigeren 
Tätigkeit, wie aus jüngerer 
Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts ableitbar (Urteil 
des 4. Senats vom 27. Septem-
ber 2017 – 4 AZR 668/14 –).

Die Arbeitgeberseite wollte 
hier restriktiv sein und ver-
focht strikte Kleinschrittig-
keit mit dem Ziel, durch 
entsprechende Bewertun-
gen eher geringere Eingrup-
pierungen erreichen zu kön-
nen. 

Das Einigungspapier vom  
2. März 2019 sieht vor, dass 
die Tarifparteien über das 
rechtliche Verständnis des 
Begriffs „Arbeitsvorgang“ 
im Gespräch bleiben. Die 
Arbeitnehmerseite wird die 
stufengleiche Höhergrup-
pierung weiter auf der 
Agenda halten. 
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